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Mustervertrag für eine Probefahrt 
Dieser Vertrag ist ein MUSTERVERTRAG – es wird keinen Haftung für die Richtigkeit- und 
Vollständigkeit übernommen. 

Vereinbarungen über eine Probefahrt 

1. Der Halter überlässt sein Fahrzeug, Typ __________________________ 
Herrn/Frau___________________________ zu einer Probefahrt am __________________ 
für welche die folgenden räumlichen, wie auch zeitlichen Vereinbarungen getroffen wurden: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

2. Der Fahrer versichert dem Halter des Fahrzeugs gegenüber, dass er im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis ist und auch sonst keinerlei Beschränkungen in Bezug auf seine Fahrerlaubnis - 
im Speziellen, keinem Fahrverbot - unterliegt. Weiterhin versichert der Fahrer, dass seine 
Fahreignung frei von drogen-, alkohol- oder gar krankheitsbedingten Einschränkungen ist, 
welche die Probefahrt beeinflussen könnten. 

3. Der Fahrer verpflichtet sich, das oben aufgeführte Fahrzeug ausschließlich zum alleinigen 
Zwecke der Probefahrt zu nutzen und es ohne Zustimmung des Fahrzeughalters weder 
anderen Personen zu überlassen hat, noch andere Personen, Gegenstände oder auch Tiere 
damit transportiert, während im das Fahrzeug zur Verfügung steht. 

4. Die Überlassung des genannten Fahrzeugs erfolgt unentgeltlich. Der Fahrer trägt allerdings 
alle durch die Probefahrt verursachten Auslagen und Kosten, einschließlich der Kosten in 
Bezug auf den Kraftstoffverbrauch. 
 
5. Der Fahrer versichert dem Halter, dass er mit dem Führen des oben angegebenen Fahrzeug-
Typen vertraut ist, dass er es ebenfalls während der Probefahrt sachgemäß zu behandeln und 
zu bedienen weiß und dass er im Falle von Unfällen, Betriebsstörungen oder anderen 
Auffälligkeiten umgehend den Halter des Fahrzeugs darüber in Kenntnis zu setzen hat. Bei 
Gefahr im Verzug wird der Fahrer alle nötigen Hilfsmaßnahmen durch seine Person 
veranlassen und notfalls mit den Kosten in Vorlage zu treten haben. 

6. Der Fahrer hat für alle während der Probefahrt einsetzenden Schäden (sowie auch 
Folgeschäden) am Fahrzeug nach den allgemeinen Vorschriften in vollem Umfang zu haften, 
es sei denn, die Schäden sind nachweislich auf Betriebsstörungen des Fahrzeugs zurück zu 
führen. Dies hat ebenso Gültigkeit beim Fahrer, wenn er einen Verlust des Fahrzeugs zu 
beklagen hat. Der Fahrer wurde ebenso vom Fahrzeughalter darauf hingewiesen, dass für das 
ihm ausgehändigte Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 
________________ Euro besteht / nicht besteht. Die ihm gewährte Ersatzpflicht des Fahrers 
schließt die aus einer von ihm selbst verschuldeten Unfallsituation resultierenden Nachteile in 
der Haftpflichtversicherung des KFZ, speziell einen Rückstufungsschaden, mit ein. 
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7. Der Halter des Fahrzeugs haftet für jedwede Schäden, welche der Fahrer während einer 
Probefahrt infolge des Fahrzeugs selbst oder seines Zustandes erlebt nur in dem Falle, wenn 
keine Versicherung für den aufgekommenen Schaden in Haftung genommen werden kann 
und wenn der Fahrer den Schaden am Fahrzeug grob fahrlässig oder gar mit Vorsatz 
verursacht hat. 

8. Nach Beendigung der Probefahrt hat der Fahrer das oben aufgeführte Fahrzeug gereinigt 
und auch frei von Mängeln dem Halter am vereinbarten Ort wieder auszuhändigen. Bestehen 
beim Halter Zweifel darüber, ob nun ein durch den Halter zu beanstandender Schaden am 
Fahrzeug während der Probefahrt aufgetreten ist, so hat der Fahrer den Gegenbeweis zu 
erbringen. 

 

Unterschrift des Fahrers:_______________ Unterschrift des Halters:_________________ 
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